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Seegartenbühne  
erhält  

Architekturpreis 
Der Architekt Helmut Hagmüller hat 

für die Gestaltung der „KULTUR am 

See“-Bühne den Verzinkerpreis 2021 

erhalten. 
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APOTHEKENNOTDIENSTE
Konstanz 
Samstag, 22.01.   Tiergarten 
Sonntag, 23.01.   Rosgarten (Petershausen) 

MÜLLTERMINE
Mo. 24.01.   Gelber Sack 
Do. 27.01.   Restmüll und roter Deckel 

Öff nungszeiten Recyclinghof 
Samstag  09.30 Uhr - 12.00 Uhr
Dienstag  10.00 Uhr - 12.00 Uhr
Freitag  15.30 Uhr - 17.15 Uhr

ÄRZTE
Ärztlicher Notfalldienst
an Wochenenden und Feiertagen 116 117

Zahnärztliche Notrufnummer 
 0180/3222555-25

Rettungsdienst/ Wasserrettung 112

Krankentransport 19222

NOTRUFE
Feuerwehr 112

Notruf 110

Polizeiposten Allensbach  97149
nach Dienstschluss 
über Konstanz 07531/995-2222

Wasserschutzpolizei Reichenau 07534/97190

Strom- und Gasversorgung 0800/3629477

Wasserversorgung Störung 801-80

SPRECHZEITEN DER VERWALTUNG
RATHAUS ALLENSBACH Tel. 801-0
Mo. – Fr.  08:00 – 12:00 Uhr
Mi.  16:30 – 18:30 Uhr

ORTSVERWALTUNG HEGNE Tel.: 801-935
Mi. 16:30 - 18:30 Uhr

ORTSVERWALTUNG KALTBRUNN Tel.: 801-936
Mo.  19:00 – 20:00 Uhr 
nach telefonischer Vereinbarung
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Preis für Gestaltung der Seegartenbühne
Für die Gestaltung der Seegartenbühne hat Architekt Helmut Hagmüller den dritten Preis des 
Verzinkerpreises 2021 erhalten. Der Industrieverband Feuerverzinken zeichnet damit seit 1989 
Projekte aus, die sich gestalterisch und in Bezug auf ihre Ressourceneffi  zienz und Nachhal-
tigkeit abheben. 

Die Beurteilung der Fach-Jury: „Ein leichter, off ener Pavillon am Seeufer - das ist tatsächlich 
eine besonders attraktive Planungsaufgabe. Diese so souverän zu lösen, ist ein außergewöhn-
licher Glücksfall. Entstanden ist eine kleine Stahlkonstruktion, die sich zurücknimmt und den 
Blick rahmt in eine einzigartige Landschaftskulisse mit ihren traumhaften Sonnenuntergän-
gen. Die Grundfl äche als verschobenes Parallelogramm überrascht zunächst, doch die Kon-
struktion ist trotz schiefwinkliger Knotenpunkte denkbar einfach, klar nach den Regeln des 
klassischen Stahlbaus gefügt, jeder Anschluss sichtbar, konstruktiv gelöst und gerade deshalb 
auch ästhetisch überzeugend. Alle Teile erfüllen einen Zweck, nichts dient nur der Suche nach 
Aufmerksamkeit oder dem Wunsch nach zusätzlicher Dekoration. Feuerverzinkte Bauteile 
dienen keinem ästhetischen, sondern ausschließlich technischen Zwecken, gerade deshalb 
tragen sie aber maßgebend bei zu diesem sympathischen, Bürger/innen und Besucher/innen 
gleichermaßen einladenden Ort.“ 

Die Gemeinde Allensbach freut sich mit Herrn Hagmüller über die Anerkennung. 
Bürgermeister Stefan Friedrich: „An dieser Stelle war wichtig, dass sich das Bauwerk in die 
Landschaft einfügt. Durch die luftige Konstruktion der Bühne und die bewweglichen Wände 
ist dies hervorragend gelungen.
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Gemeinde 
Allensbach 
Kinderbetreuung

Wir suchen für das Kinderhaus am Walzenberg: 

Staatlich anerkannte/r Erzieher/innen  
für den Kindergarten (90%) und die Krippe (60-90%) 

m / w / d 

Wir bieten: 
- unbefristete Teilzeitstellen 

- aufgeschlossenes Team in 
modernem Kinderhaus 

- Raum für Gestaltung und Entwicklung 
- Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung 
- Arbeitsvertrag und Eingruppierung 

nach EG S8a TVöD-SuE 

- Zusatzkrankenversicherung, betriebliche 
Altersversorgung u. Gesundheitsangebote 
(Hansefit), Erste-Hilfe-Kurse etc. 

Wir erwarten: 
- Ausbildung als staatl. anerkannte/r 

Erzieher/in oder vergleichbare 
Qualifikation gem. § 7 KiTaG 

- offene und emphatische Einstellung 
- wertschätzendes Bild vom Kind 
- hohes Maß an Teamfähigkeit 
- konstruktive Zusammenarbeit mit den 

Eltern 
- Einsatzbereitschaft ggf. auch an versch. 

Nachmittagen 
-  

Die Öffnungszeiten der Einrichtung sind 
montags bis freitags von 07:30 bis 14:00 Uhr 
mit Nachmittagsgruppen bis 17:00 Uhr (Mo-Do)
 

Bitte vereinbaren Sie einen 
Hospitationstermin! 

Hospitationstermin: Frau Meichle (Leitung): Tel. 07533 / 940 52 57 
Bewerbung bis 07.02.22 per E-Mail (PDF bis 10 MB) an: bewerbung@allensbach.de oder 
an Gemeinde Allensbach, Rathausplatz 1, 78476 Allensbach 

    

 

 

Wir suchen für das Kinderhaus am Walzenberg:
Staatlich anerkannte/r Erzieher/innen

für den Kindergarten (90%) und die Krippe (60-90%)
m / w / d

Wir bieten:
-  unbefristete Teilzeitstellen
-  aufgeschlossenes Team in modernem Kinderhaus
-  Raum für Gestaltung und Entwicklung
-  Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung
-  Arbeitsvertrag und Eingruppierung nach EG S8a TVöD-SuE
-  Zusatzkrankenversicherung, betriebliche Altersversorgung u. 

Gesundheitsangebote (Hansefi t), Erste-Hilfe-Kurse etc.

Wir erwarten:
-  Ausbildung als staatl. anerkannte/r Erzieher/in oder vergleichbare 

Qualifi kation gem. § 7 KiTaG
-  off ene und emphatische Einstellung
-  wertschätzendes Bild vom Kind
-  hohes Maß an Teamfähigkeit
-  konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern
-  Einsatzbereitschaft ggf. auch an versch. Nachmittagen

Die Öff nungszeiten der Einrichtung sind montags bis freitags von 07:30 bis 14:00 Uhr mit Nachmittagsgruppen bis 17:00 Uhr (Mo-Do)

Wir suchen für das Kinderhaus am Walzenberg: 

Staatlich anerkannte/r Erzieher/innen  
für den Kindergarten (90%) und die Krippe (60-90%) 

m / w / d 

Wir bieten: 
- unbefristete Teilzeitstellen 

- aufgeschlossenes Team in 
modernem Kinderhaus 

- Raum für Gestaltung und Entwicklung 
- Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung 
- Arbeitsvertrag und Eingruppierung 

nach EG S8a TVöD-SuE 

- Zusatzkrankenversicherung, betriebliche 
Altersversorgung u. Gesundheitsangebote 
(Hansefit), Erste-Hilfe-Kurse etc. 

Wir erwarten: 
- Ausbildung als staatl. anerkannte/r 

Erzieher/in oder vergleichbare 
Qualifikation gem. § 7 KiTaG 

- offene und emphatische Einstellung 
- wertschätzendes Bild vom Kind 
- hohes Maß an Teamfähigkeit 
- konstruktive Zusammenarbeit mit den 

Eltern 
- Einsatzbereitschaft ggf. auch an versch. 

Nachmittagen 
-  

Die Öffnungszeiten der Einrichtung sind 
montags bis freitags von 07:30 bis 14:00 Uhr 
mit Nachmittagsgruppen bis 17:00 Uhr (Mo-Do)
 

Bitte vereinbaren Sie einen 
Hospitationstermin! 

Hospitationstermin: Frau Meichle (Leitung): Tel. 07533 / 940 52 57 
Bewerbung bis 07.02.22 per E-Mail (PDF bis 10 MB) an: bewerbung@allensbach.de oder 
an Gemeinde Allensbach, Rathausplatz 1, 78476 Allensbach 

Die Gemeinde sucht ab sofort  
  

Eheschließungs-Standesbeamte 
(m/w/d)   

  
Eheschließungs-Standesbeamte führen im Auftrag der Gemeinde Trauungen und Eheschließungen der Brautpaare durch. Dadurch soll das Team 
des Standesamts vergrößert und die Möglichkeiten zur Eheschließung in Allensbach verbessert werden. 
  
Die vorbereitenden Arbeiten einer Trauung, wie z.B. die Eheanmeldung, die Prüfung der Ehevoraussetzungen oder die personenstandsrechtliche 
Beurkundung der Ehe werden von den fest angestellten Standesbeamten im Rathaus durchgeführt. Die Eheschließungs-Standesbeamten sind 
lediglich für den Akt der Trauung zuständig. 
  
Voraussetzungen: Erfahrungen im Verwaltungs-/Bürobereich, Bereitschaft zu einer eintägigen Fortbildung, Freude am Umgang mit Menschen, 
Bereitschaft zur freien Rede vor Publikum, Kreativität, Empathie, Flexibilität auch an Wochenenden, angemessenes Auftreten und gepfl egtes 
Erscheinungsbild. 
  
Vergütung auf Mini- oder Midi-Job-Basis nach TVÖD. Stundenumfang je nach Einsatzbereitschaft und Anzahl der angefragten Trauungen. 
  
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Herrn Stefan Weiss, Tel. 801-22 oder per E-Mail an stefan.weiss@allensbach.de 
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Öff entliche Gemeinderatssitzung 
Die nächste öff entliche Gemeinderatssit-
zung fi ndet am Dienstag, den 25.01.2022 um 
19:00 Uhr im Gemeinschaftsraum Hegne, Zum 
Schwarzenberg 1, 78476 Allensbach statt. 
  
Tagesordnung: 
  
1   Bürgerfragestunde 
2.  Informationen 
3.  Bekanntgabe nicht öff entlicher 
  Beschlüsse 
4.   Antrag der Fraktion SPD - Erstberatung
 über Genossenschaften 
5.   Beratung des Haushaltsplanes 2022 
6.   Gemeinsamer Antrag der Fraktionen 

CDU und FW: Kreisumlage 
7.   Sanierungskonzept Bahnhofsgebäude -
  Ergänzender Projektbeschluss 
  Dachsanierung 
8.   Vergaben - Aufzug Feuerwehrhaus 
  Kaltbrunn 
9.   Annahmen von Spenden für das 
  zweite Halbjahr 2021 
10.   Bauanträge 
10.1 Antrag auf Nutzungsänderung der Einlie-

gerwohnung im UG zur Ferienwohnung 
auf Grundstück Flst.Nr. 3958, Elisa-
beth-Mühlenweg-Str. 34 

10.2  Antrag auf Neubau rollstuhlgerechtes 
Einfamilienhaus mit Garage und Ein-
liegerwohnung auf Grundstück Flst.Nr. 
306, Im Rebgarten 16 

10.3  Antrag auf Umnutzung der sanierten 
Wohnung im DG als Ferienwohnung auf 
Grundstück Flst.Nr. 2470, Nägelriedstr. 5 

10.4  Antrag auf Energetische Dachsanierung, 
Erneuerung der bestehenden Dachgaupe 
– geänderte Pläne, auf Grundstück Flst.
Nr. 402/9, Seeweg 1e - erneute Vorlage 
nach Umplanung 

10.5  Antrag auf Umbau und Erweiterung 
Wohnhaus auf Grundstück Flst. Nr. 622, 
Hirschweg 5 - Gemarkung Hegne 

10.6  Antrag auf Sanierung eines bestehen-
den Wohngebäudes mit Neubau des 
Dachstuhls auf Grundstück Flst. Nr. 58/9, 
Blissenweg 25 - Gemarkung Langenrain 

10.7  Antrag auf Neubau eines Einfamilien-
wohnhauses mit Garage und Carport auf 
Grundstück Flst.Nr. 531, Wiesenstr. 8b - 
neue Pläne 

10.8  Antrag auf Anbau eines Raumes im Erd-
geschoss auf Grundstück Flst.Nr. 789/2, 
Höriweg 5 

11.   Jahresrückblick 2021 
12.   Verschiedenes, Wünsche, Anträge 
  
gez. 
Stefan Friedrich 
 -Bürgermeister-  
 
 
Öff entliche Ortschaftsratssitzung 
in Hegne   
Die nächste öff entliche Ortschaftsratssitzung 
fi ndet am Montag, den 24.01.2022, um 20.00 
Uhr im Gemeinschaftsraum Hegne statt. 
  
Tagesordnung
1. Informationen
2. Beratung des Haushaltsplanes 2022

3. Bauantrag: Antrag auf Umbau und Erwei-
terung Wohnhaus auf Grundstück Flst. 
Nr.622, Hirschweg 5 – Gemarkung Hegne

4. Veschiedenes, Wünsche, Anträge 
  
gez. Pius Kininger 
- Ortsvorsteher -  
 
 
Öff entliche Ortschaftsratssitzung 
Kaltbrunn   
Die nächste öff entliche Ortschaftsratssitzung 
fi ndet am Montag, den 24.1.2022 um 19.30 
Uhr im Feuerwehrhaus Kaltbrunn statt. 
  
Tagesordnung: 
1.  Informationen 
2.  Beratung des Haushaltsplanes 2022 
3.  Vergaben - Aufzug Feuerwehrhaus Kalt-

brunn 
4.  Bauantrag: 
 Antrag auf Neubau eines Einfamilienhau-

ses mit Garage und Carport auf Grundstück 
Flst. Nr. 531, Wiesenstraße 8b ---neue 
Pläne --- 

5.  Verschiedenes: 
6.  Bürgerfrageviertelstunde entfällt 
  
gez. Elisabeth Müller 
- Ortsvorsteherin - 
 
 

 

Die Bücherei ist geöff net! 
Öff nungszeiten: Dienstag 17 -19 Uhr und Freitag 16 – 18 Uhr 
  
Es gilt 2G+, also geimpft und genesen mit tagesaktuellem Test. 
Ausnahme: keinen Test benötigen Personen, die ihre Drittimpfung („Booster“) 
erhalten haben und Personen, deren 2. Impfung bzw. Genesung nicht länger 
als 3 Monate  zurückliegt. 

Außerdem gilt Maskenpfl icht. 
  
Vorbestellungen sind auch über den Online-Katalog möglich. Die Medien 
werden bis zur nächsten Öff nungszeit von uns rausgesucht und können 
dann abgeholt werden. 

Abholen vorbestellter Medien und Rückgabe von Medien ist auch weiterhin 
ohne Zertifi kat möglich (bitte klingeln). 
  
Aktuelle Infos immer unter: www.bibkat.de/allensbach 

Öff nungszeiten: Dienstag 17 -19 Uhr und Freitag 16 – 18 Uhr

Bei allen Sitzungen gilt 3G und FFP2-Maskenpfl icht.
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Öff entliche Bekanntmachung 
Inkrafttreten des Bebauungsplans 

„Oberdorf“ 
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 

  
Der Gemeinderat der Gemeinde Allensbach hat am 14.12.2021 in öff ent-
licher Sitzung den im beschleunigten Verfahren nach §13a BauGB auf-
gestellten Bebauungsplan als Satzung beschlossen. 
  
Das Gebiet des Bebauungsplanes-Teilbereich 1 umfasst die Grundstücke 
Flst. Nrn. 4, 5 Teil, 7, 7/2, 7/3, 22 Teil, 72/1 Teil der Gemarkung Langenrain. 
  
Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist der Lage-
plan vom 14.12.2021 maßgebend. Er ergibt sich aus folgendem Karten-
ausschnitt: 

Der Bebauungsplan „Oberdorf“ und die örtlichen Bauvorschriften 
„Oberdorf“ treten mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10 Abs. 
3 BauGB).   

Der Bebauungsplan kann einschließlich seiner Begründung und der zu-
sammenfassenden Erklärung bei der Gemeinde Allensbach im Ortsbau-
amt, Rathausplatz 8, Zimmer 7, während der üblichen Dienststunden 
oder auf der Homepage der Gemeinde eingesehen werden. Jedermann 
kann den Bebauungsplan, seine Begründung und die zusammenfassende 
Erklärung einsehen und über ihren Inhalt Auskunft verlangen. 
  
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fäl-
ligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den §§ 39 bis 
42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung schriftlich 
beim Entschädigungspfl ichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 
4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der 
Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hinge-
wiesen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Formvorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, ein nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlicher Feh-
ler oder ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des 
Abwägungsvorgangs nur beachtlich werden, wenn sie innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. 
  
Nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fas-
sung vom 24.07.2000 (Gesetzblatt S. 581, berichtigt S. 698), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 02.12.2020 gilt die Satzung, sofern sie unter 
der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung oder aufgrund der Gemeindeordnung ergangenen Bestimmungen 
zustande gekommen ist, ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. 
  
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Vorschriften über die Öff entlichkeit der Sitzung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind, 
2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 Gemeindeordnung wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet hat, oder die Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden 
ist. 
  
Die Satzung wird nachfolgend abgedruckt. 
  
  
Allensbach, den 14.01.2022 
gez. 
Stefan Friedrich, Bürgermeister 

  
Gemeinde Allensbach  

 Landkreis Konstanz
Bebauungsplan  

„Oberdorf“ 
Satzung 

Aufgrund von § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) m.W.v. 23.06.2021 in Verbindung 
mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung 
vom 24.07.2000 (Gesetzblatt S. 582, berichtigt S. 698), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095) m.W.v. 12.12.2020, 
der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) m.W.v. 23.06.2021 und der Planzei-
chenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S 58) zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S.1057) 
und Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO 2010) i. d. F. vom 
05.03.2010 (GBl. Nr. 7, S. 358) in Kraft getreten am 01.03.2010, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBl. S. 313) m.W.v. 01.08.2019 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Allensbach in öff entlicher Sitzung am 
14.12.2021 folgende Satzungen beschlossen: 
  

§ 1 
Bestandteile der Satzung 

Die Satzung erfasst den Bebauungsplan „Oberdorf“ der aus dem Lage-
plan-zeichnerischer Teil des Bebauungsplans vom 14.12.2021 und dem 
Textteil mit Begründung vom 14.12.2021 und Textlichen Festsetzungen 
vom 14.12.2021 besteht. 
  

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes und der örtlichen 
Bauvorschriften ergibt sich aus dem Lageplan vom 14.12.2021. 
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§ 3 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Beschlus-
ses des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften in Kraft. 
  
Allensbach, den 13.01.2022 
gez. 
Friedrich, Bürgermeister 
  
Hinweis:  
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 -3 des Baugesetzbuchs bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, ein nach § 214 Abs. 2a beachtlicher Fehler oder 
ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtlicher Mangel des Abwägungsvor-
gangs nur beachtlich werden, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, die die Verletzung von Rechtsvorschriften 
oder den Mangel des Abwägungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen. 
  
Nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fas-
sung vom 24.07.2000 (Gesetzblatt S. 581, berichtigt S. 698), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 02.12.2020 gilt die Satzung, sofern sie unter 
der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung oder aufgrund der Gemeindeordnung ergangenen Bestimmungen 
zustande gekommen ist, ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. 
  
Dies gilt nicht, wenn 
1.  die Vorschriften über die Öff entlichkeit der Sitzung oder die Bekannt-

machung der Satzung verletzt worden sind, 
2.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 Gemeindeordnung we-

gen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat, oder die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist. 

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-
wie des Absatzes 4 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungs-
ansprüche und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen hin-
gewiesen. 
  
Allensbach, den 13.01.2022 
gez. 
Friedrich, Bürgermeister 

  
Gemeinde Allensbach  
   Landkreis Konstanz

Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan  
 „Oberdorf“

Satzung 
Aufgrund von § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg 
(LBO 2010) i.d.F. vom 05.03.2010 (GBl. Nr. 7, S. 358) in Kraft getreten 
am 01.03.2010, zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2019 (gBl. S. 
313) m.W.v. 01.08.2019 in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (Gesetzblatt S. 582, 
berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.12.2020 (GBl. S. 
1095) m.W.v. 12.12.2020, hat der Gemeinderat der Gemeinde Allensbach 
in öff entlicher Sitzung am 14.12.2021 folgende Satzung beschlossen: 
  

§ 1 
Bestandteile der Satzung 

Die Satzung erfasst die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan 
„Oberdorf“ der aus dem Lageplan-zeichnerischer Teil des Bebauungs-
plans vom 14.12.2021 und dem Textteil mit Begründung vom 14.12.2021 
und den örtlichen Bauvorschriften vom 14.12.2021 besteht. 
  

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes und der örtlichen 
Bauvorschriften ergibt sich aus dem Lageplan vom 14.12.2021. 
  

§ 3 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Beschlus-
ses des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften in Kraft. 
  
Allensbach, den 13.01.2022 
gez. 
Friedrich, Bürgermeister 
  
Hinweis:  
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 -3 des Baugesetzbuchs bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, ein nach § 214 Abs. 2a beachtlicher Fehler oder 
ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtlicher Mangel des Abwägungsvor-
gangs nur beachtlich werden, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, die die Verletzung von Rechtsvorschriften 
oder den Mangel des Abwägungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen. 
  
Nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fas-
sung vom 24.07.2000 (Gesetzblatt S. 581, berichtigt S. 698), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 02.12.2020 gilt die Satzung, sofern sie unter 
der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung oder aufgrund der Gemeindeordnung ergangenen Bestimmungen 
zustande gekommen ist, ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. 
  
Dies gilt nicht, wenn 
1.  die Vorschriften über die Öff entlichkeit der Sitzung oder die Bekannt-

machung der Satzung verletzt worden sind, 
2.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 Gemeindeordnung we-

gen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat, oder die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist. 

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-
wie des Absatzes 4 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungs-
ansprüche und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen hin-
gewiesen. 
  
Allensbach, den 13.01.2022 
gez. 
Friedrich, Bürgermeister 
 
 
 

Öff entliche Bekanntmachung 
Inkrafttreten des Bebauungsplans und der örtlichen

 Bauvorschriften 
„Oberdorf Erweiterung Süd“ 

im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 

Der Gemeinderat der Gemeinde Allensbach hat am 14.12.2021 in öff ent-
licher Sitzung den im beschleunigten Verfahren nach §13a BauGB auf-
gestellten Bebauungsplan als Satzung beschlossen. 
  
Das Gebiet des Bebauungsplanes umfasst die Grundstücke Flst. Nrn. 5 
Teil, 6, 9, 17, 18, 19, 22 Teil, 23, 24, 25, 26/2, 29/3 Teil, 72/9, 72/15, 72/17 
und 76/1 der Gemarkung Langenrain. 
  
Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist der Lage-
plan vom 14.12.2021 maßgebend. Er ergibt sich aus folgendem Karten-
ausschnitt: 
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Der Bebauungsplan „Oberdorf Erweiterung Süd“ und die örtlichen 
Bauvorschriften „Oberdorf Erweiterung Süd“ treten mit dieser Be-
kanntmachung in Kraft (vgl. § 10 Abs. 3 BauGB). 
  
Der Bebauungsplan kann einschließlich seiner Begründung und der zu-
sammenfassenden Erklärung bei der Gemeinde Allensbach im Ortsbau-
amt, Rathausplatz 8, Zimmer 7, während der üblichen Dienststunden 
oder auf der Homepage der Gemeinde eingesehen werden. Jedermann 
kann den Bebauungsplan, seine Begründung und die zusammenfassende 
Erklärung einsehen und über ihren Inhalt Auskunft verlangen. 
  
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fäl-
ligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den §§ 39 bis 
42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung schriftlich 
beim Entschädigungspfl ichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 
4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der 
Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hinge-
wiesen. 
  
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Formvorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, ein nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlicher Feh-
ler oder ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des 
Abwägungsvorgangs nur beachtlich werden, wenn sie innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. 
  
Nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fas-
sung vom 24.07.2000 (Gesetzblatt S. 581, berichtigt S. 698), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 02.12.2020 gilt die Satzung, sofern sie unter 
der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung oder aufgrund der Gemeindeordnung ergangenen Bestimmungen 
zustande gekommen ist, ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. 
  
Dies gilt nicht, wenn 
1.  die Vorschriften über die Öff entlichkeit der Sitzung oder die Bekannt-

machung der Satzung verletzt worden sind, 
2.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 Gemeindeordnung we-

gen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat, oder die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 

Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist. 

  
Die Satzung wird nachfolgend abgedruckt. 
  
Allensbach, den 14.01.2022 
gez. 
Stefan Friedrich, Bürgermeister 

  
  

Gemeinde Allensbach  
  Landkreis Konstanz

Bebauungsplan „Oberdorf Erweiterung Süd“ 
Satzung 

Aufgrund von § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) m.W.v. 23.06.2021 in Verbindung 
mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung 
vom 24.07.2000 (Gesetzblatt S. 582, berichtigt S. 698), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095) m.W.v. 12.12.2020, 
der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) m.W.v. 23.06.2021 und der Planzei-
chenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S 58) zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S.1057) 
und Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO 2010) i. d. F. vom 
05.03.2010 (GBl. Nr. 7, S. 358) in Kraft getreten am 01.03.2010, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBl. S. 313) m.W.v. 01.08.2019 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Allensbach in öff entlicher Sitzung am 
14.12.2021 folgende Satzungen beschlossen: 
  

§ 1 
Bestandteile der Satzung 

Die Satzung erfasst den Bebauungsplan „Oberdorf Erweiterung Süd“ 
der aus dem Lageplan-zeichnerischer Teil des Bebauungsplans vom 
14.12.2021 und dem Textteil mit Begründung vom 14.12.2021 und Text-
lichen Festsetzungen vom 14.12.2021 besteht. 
  

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes und der örtlichen 
Bauvorschriften ergibt sich aus dem Lageplan vom 14.12.2021. 
  

§ 3 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Beschlus-
ses des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften in Kraft. 
  
Allensbach, den 13.01.2022 
gez. 
Friedrich, Bürgermeister 
  
Hinweis:  
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 -3 des Baugesetzbuchs bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, ein nach § 214 Abs. 2a beachtlicher Fehler oder 
ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtlicher Mangel des Abwägungsvor-
gangs nur beachtlich werden, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, die die Verletzung von Rechtsvorschriften 
oder den Mangel des Abwägungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen. 
  
Nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fas-
sung vom 24.07.2000 (Gesetzblatt S. 581, berichtigt S. 698), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 02.12.2020 gilt die Satzung, sofern sie unter 
der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung oder aufgrund der Gemeindeordnung ergangenen Bestimmungen 
zustande gekommen ist, ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. 
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Dies gilt nicht, wenn 
1.  die Vorschriften über die Öff entlichkeit der Sitzung oder die Bekannt-

machung der Satzung verletzt worden sind, 
2.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 Gemeindeordnung we-

gen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat, oder die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist. 

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-
wie des Absatzes 4 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungs-
ansprüche und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen hin-
gewiesen. 
  
Allensbach, den 13.01.2022 
gez. 
Friedrich, Bürgermeister 
  
  

Gemeinde Allensbach  
   Landkreis Konstanz

Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan  
„Oberdorf Erweiterung Süd“ 

Satzung 
Aufgrund von § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg 
(LBO 2010) i.d.F. vom 05.03.2010 (GBl. Nr. 7, S. 358) in Kraft getreten 
am 01.03.2010, zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2019 (gBl. S. 
313) m.W.v. 01.08.2019 in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (Gesetzblatt S. 582, 
berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.12.2020 (GBl. S. 
1095) m.W.v. 12.12.2020, hat der Gemeinderat der Gemeinde Allensbach 
in öff entlicher Sitzung am 14.12.2021 folgende Satzung beschlossen: 
  

§ 1 
Bestandteile der Satzung 

Die Satzung erfasst die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan 
„Oberdorf Erweiterung Süd“ der aus dem Lageplan-zeichnerischer Teil 
des Bebauungsplans vom 14.12.2021 und dem Textteil mit Begründung 
vom 14.12.2021 und den örtlichen Bauvorschriften vom 14.12.2021 be-
steht. 
  

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes und der örtlichen 
Bauvorschriften ergibt sich aus dem Lageplan vom 14.12.2021. 

§ 3 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Beschlus-
ses des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften in Kraft. 
  
Allensbach, den 13.01.2022 
gez. 
Friedrich, Bürgermeister 
  
Hinweis:  
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 -3 des Baugesetzbuchs bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, ein nach § 214 Abs. 2a beachtlicher Fehler oder 
ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtlicher Mangel des Abwägungsvor-
gangs nur beachtlich werden, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, die die Verletzung von Rechtsvorschriften 
oder den Mangel des Abwägungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen.  

Nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fas-
sung vom 24.07.2000 (Gesetzblatt S. 581, berichtigt S. 698), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 02.12.2020 gilt die Satzung, sofern sie unter 
der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung oder aufgrund der Gemeindeordnung ergangenen Bestimmungen 
zustande gekommen ist, ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. 
  
Dies gilt nicht, wenn 
1.  die Vorschriften über die Öff entlichkeit der Sitzung oder die Bekannt-

machung der Satzung verletzt worden sind, 
2.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 Gemeindeordnung we-

gen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat, oder die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist. 

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-
wie des Absatzes 4 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungs-
ansprüche und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen hin-
gewiesen. 
  
Allensbach, den 13.01.2022 
gez. 
Friedrich, Bürgermeister  
 

Öff entliche Festsetzung der Grundsteuer 2022 
Die Grundsteuerbescheide der Gemeinde Allensbach haben mehrjährige Gültigkeit. 
Die Grundsteuerhebesätze A (Landwirtschaft) und B (sonstige unbebaute und bebaute Grundstücke) wurden ab 2021 auf 350 vom Hundert fest-
gesetzt und werden für 2022 nicht geändert. 

Damit entfällt das Ausstellen von Grundsteuerbescheiden in allen Fällen, in denen gegenüber dem Vorjahr keine Änderung eingetreten ist. 
Bitte beachten Sie auch den nebenstehenden Hinweis zur Grundsteuerreform! Das Finanzamt wird Sie im Laufe des Jahres 2022 zur Abgabe 
einer Steuererklärung auff ordern um die Grundsteuerwerte festzustellen. 

Für diejenigen Steuerschuldner, die für 2022 keinen Grundsteuerbescheid erhalten, wird die Grundsteuer gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuerge-
setzes öff entlich festgesetzt. Die Grundsteuer ist wie im zuletzt ergangenen Grundsteuerbescheid angegeben, zu entrichten. Mit dem Tag dieser 
Bekanntmachung treten für die genannten Steuerschuldner die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ein schriftlicher Grundsteuerbescheid 
ergangen wäre. 

Die Besteuerungsgrundlagen können beim Rechnungsamt der Gemeinde Allensbach, Rathausplatz 8 während den Öff nungszeiten eingesehen 
werden. 

Änderungen werden den einzelnen Steuerschuldnern oder deren Vertreter jeweils durch Grundsteueränderungsbescheide mitgeteilt. 
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Öff entliche Bekanntmachung 
Feststellung der Eröff nungsbilanz der Gemeinde 
Allensbach zum 01.01.2019 
I.  
Aufgrund von Art. 13 Abs. 5 des Gesetzes zur Reform des Gemeinde-
haushaltsrechts in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg wird der Beschluss des Gemeinderats in öff entlicher 
Sitzung vom 14.12.2021 zur Feststellung der Eröff nungsbilanz der Ge-
meinde Allensbach zum 01.01.2019 bekannt gemacht: 
 
1. Aktiva
 
1. Immaterielle Vermögensgegenstände 45.916,68 Euro 
   
2. Sachvermögen 45.627.733,12 Euro 
   
3. Finanzvermögen 12.993.682,72 Euro 
   
4. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 4.973.453,97 Euro 
   
5. Gesamtbetrag Aktiva  
 (Summe aus 1. bis 4.) 63.640.786,49 Euro 

2. Passiva
 
6. Basiskapital 33.046.291,70 Euro 
   
7. Sonderposten 14.104.858,76 Euro 
   
8. Rückstellungen 10.446.267,92 Euro 
   
9. Verbindlichkeiten 1.206.660,28 Euro 
   
10. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 4.836.707,83 Euro  
11. Gesamtbetrag Passiva  
 (Summe aus 6. bis 10.) 63.640.786,49 Euro 
  
II. 
Die Eröff nungsbilanz zum 01.01.2019 liegt gemäß §§ 95 b und105 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Zeit von 
Montag, 24. Januar 2022 bis einschließlich Dienstag 01. Februar 2022 
beim Bürgermeisteramt Allensbach im Rechnungsamt, Rathausplatz 8, 
Zimmer 14, zur Einsichtnahme öff entlich aus. 
  
Allensbach, den 10.01.2022   

Der Bürgermeister 
Stefan Friedrich 

Änderung des Flächennutzungsplanes 2010 (FNP) 
der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft „Bodanrück-Untersee“, bestehend aus Konstanz, 

Allensbach und Reichenau 

Flächenbilanz der 36. Änderung des FNP 2010 

Darstellung FNP 2010 ha Darstellung neu ha

Grünfl äche, Zweckbestimmung „Park-
fl äche (ruhender Verkehr)“

0,17 Fläche für den Gemeinbedarf, 
Zweckbestimmung „Feuerwehr“

0,17

Fläche für die Landwirtschaft ohne
Zweckbestimmung

0,06 Fläche für den Gemeinbedarf, Zweck-
bestimmungen „Feuerwehr“ und „Sozi-
ale Einrichtung“

0,06

Fläche für die Landwirtschaft ohne
Zweckbestimmung

0,04 Grünfl äche ohne Zweckbestimmung 0,04

Grünfl äche, Zweckbestimmungen 
„Feuerwehr“, 

„Sportanlage“ und „Parkfl äche (ru-
hender Verkehr)“ (ruhender Verkehr)“

0,78 Sonderbaufl äche, Zweckbestimmun-
gen „Sportanlage“ und „Parkfl äche 

0,78

Gesamt 1,05 Gesamt 1,05

Teilverwaltungsraum I, Konstanz 
  
Änderung Nr. 36 
  
Plangebiet „Höllbart“ 
• Aufstellungsbeschluss, § 2 Abs. 1 Bauge-

setzbuch (BauGB)
• Verzichtsbeschluss, § 3 Abs. 1 S. 3 Nr. 2 

BauGB
• Billigungs- und Auslegungsbeschluss (Of-

fenlage), § 3 Abs. 2 BauGB
• Beschluss zur Änderung des Landschafts-

plans
  
Der gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Bodanrück-Unter-
see hat am 17.12.2021 in öff entlicher Sitzung 
folgende Beschlüsse gefasst. 
 
1. Einleitung des Verfahrens zur 36. Ände-

rung des Flächennutzungsplans 2010 nach 
§ 2 Abs. 1 BauGB

2. Verzicht auf die Durchführung der frühzei-
tigen Öff entlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB

3. Billigung der Entwurfsplanung
4. öff entliche Auslegung der Änderung Nr. 36 

nach § 3 Abs. 2 BauGB 
5. Änderung des Landschaftsplans 
  
Die Stadt Konstanz stellt derzeitig den Bebau-
ungsplan „Höllbart, 1. Änderung“ auf. Ziel des 
Bebauungsplans ist, basierend auf der Feuer-
wehrbedarfsplanung die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für den Bau eines neuen Feu-
erwehrgerätehauses in Konstanz-Dingelsdorf 
zu schaff en. 
Parallel zum Bebauungsplan ist eine Änderung 
des Flächennutzungsplanes gemäß § 8 Abs. 3 
BauGB erforderlich. Mit der Änderung des Flä-
chennutzungsplans werden die bauplanungs-
rechtlichen Voraussetzungen für den Bebau-
ungsplan „Höllbart, 1. Änderung“ geschaff en. 

Die Planung sieht – erstens – die Darstellung 
derjenigen im FNP 2010 bisher als Grünfl äche 
und als Parkfl äche (ruhender Verkehr) sowie als 
landwirtschaftliche Fläche dargestellten Be-
reiche als eine zusammenhängende Gemein-
bedarfsfl äche mit den Zweckbestimmungen 
„Feuerwehr“ und „Soziale Einrichtung“, sowie 
als Grünfl äche ohne Zweckbestimmung und 

– zweitens – die Änderung des im FNP 2010 
dargestellten Bereichs „Grünfl äche“ mit den 
Zweckbestimmungen „Feuerwehr“, „Sportan-
lage“ und „Parkfl äche (ruhender Verkehr)“ in 
„Sonderbaufl äche“ mit den Zweckbestimmun-
gen „Sportanlage“ und „Parkfl äche (ruhender 
Verkehr)“ vor. 
  

Der Änderungsbereich der 36. Flächennut-
zungsplanänderung liegt in der Gemarkung 
Dingelsdorf und befi ndet sich im Bereich des 
südlichen Ortsein-/ ausgangs des Konstanzer 
Ortsteils Dingelsdorf. 
Der Änderungsbereich hat eine Fläche von 
etwa 1,05 ha und wird im Osten durch die Thin-
goltstraße/Landesstraße L 219, im Süden durch 
bestehende landwirtschaftliche und bewaldete 
Flächen, im Westen durch die bestehende Ten-
nisanlage mit Gaststätte und im Norden durch 
bestehende Wohnbebauung begrenzt.   

Folgende Arten umweltbezogener 
Informationen sind verfügbar: 
Menschen, Pfl anzen und biologische Vielfalt, 
Tiere, Artenschutz, Fläche, Geologie und Bo-

den, Wasser, Klima und Luft, Landschaft, Kul-
tur- und Sachgüter   

Ort und Zeit der Beteiligung der 
Öff entlichkeit 
Die Planentwürfe mit Erläuterungen werden im 
Zeitraum vom 02.02.2022 bis einschließlich 
18.03.2022 bei der Stadt Konstanz, Amt für 
Stadtplanung und Umwelt, Untere Laube 24, 5. 
OG vor den Räumen 5.27 – 5.29 (Ansprechpart-
ner: Frau Kreis, Tel. 07531 900 2537, E-Mail: 
Mechthild.Kreis@konstanz.de / Herr Latzel , 
Tel. 07531 900 – 2533, E-Mail: Oliver.Latzel@
konstanz.de) öff entlich ausgelegt. Im gleichen 
Zeitraum können die Unterlagen auch in der 
Gemeinde Allensbach im Bürgermeisteramt – 
Ortsbauamt – Rathausplatz 8 und in der Ge-
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meinde Reichenau im Rathaus – Hauptamt im 
EG während der dort üblichen Dienststunden 
eingesehen werden. In jedem Fall sind die un-
tenstehenden Hinweise zu beachten. Darüber 
hinaus können ab dem 02.02.2022 sämtliche 
o.g. Unterlagen im Internet unter dem Link 
www.konstanz.de/bauleitplanung eingesehen 
werden. 
Dabei werden auch die voraussichtlichen Aus-
wirkungen der Planung aufgezeigt sowie Gele-
genheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 
Während der Auslegungsfrist können Stellung-
nahmen zu den Planentwürfen schriftlich oder 
zur Niederschrift vorgebracht werden. Da das 
Ergebnis mitgeteilt wird, ist die Anschrift des 
Verfassers zweckmäßig. 
  
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht wäh-
rend der genannten Frist abgegebene Stellung-
nahmen gemäß § 4a Abs. 6 BauGB bei der Be-
schlussfassung über den Flächennutzungsplan 
unberücksichtigt bleiben können. Ferner wird 
darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung 
im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 des Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetztes (UmwRG) gemäß 
§ 7 Abs. 3 S.1 UmwRG mit allen Einwendun-
gen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der 
Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig 
geltend gemacht hat, aber hätte geltend ma-
chen können. 
Hinweise zum eingeschränkten Zutritt auf-
grund der aktuellen Covid-19-Pandemie

• Stadt Konstanz: 
Auch unter der Alarmstufe sind Dienststellen 
der Stadt Konstanz weiterhin für die Bevöl-
kerung geöff net. Der Zugang zu den Verwal-
tungsgebäuden ist jedoch nur mit Terminver-
einbarung und unter Einhaltung der 3G-Regel 
(geimpft, genesen oder getestet) möglich. Für 
nicht Immunisierte (nicht Geimpfte oder Ge-
nesene) gilt: Es ist ein negatives Schnelltester-
gebnis vorzulegen, das nicht älter als 24 Stun-
den ist, oder ein negativer PCR-Test, der nicht 
älter als 72 Stunden ist. 
Aufgrund der Präventionsmaßnahmen zur Ein-
dämmung der Covid-19-Pandemie gilt in den 
Gebäuden der Stadtverwaltung zudem bis auf 
Weiteres die Verpfl ichtung zum Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes in Form einer Atem-
schutzmaske (FFP2 oder KN95/N95) oder me-
dizinischen Gesichtsmaske (OP-Maske). Ex-
terne Personen werden gebeten, eine eigene 
Schutzmaske mitzubringen. Der Aufenthalt in 
den städtischen Verwaltungsgebäuden ist nur 
in Begleitung städtischer Mitarbeitenden ge-
stattet. Im Übrigen können die aktuellen Zu-
gangsvoraussetzungen auf www.konstanz.de 
abgerufen werden. 
 
• Gemeinde Allensbach: 
Soweit das Rathaus pandemiebedingt nur 
beschränkt zugänglich ist, kann die Einsicht-
nahme in die ausgelegten Planunterlagen 
nur nach vorheriger terminlicher Absprache 

mit den Mitarbeitern des Ortsbauamtes unter 
Tel. 07533/801-52 und 07533/801-51 oder 
per Email unter elke.weis@allensbach.de und 
frank.ruhland@allensbach.de vereinbart wer-
den. 
Hinweis zur aktuellen Covid-19-Pandemie: 
Im Gebäude gilt nach den aktuellen Vorschrif-
ten des Landes Baden-Württemberg eine 
3G-Regelung. Zutritt zu den Büros ist nur 
geimpften, genesenen oder getesteten Perso-
nen gestattet. Entsprechende Nachweise sind 
zu führen. Es gilt zudem die Verpfl ichtung zum 
Tragen eines geeigneten Mund-Nasen-Schut-
zes (FFP2-Maske). Externe Personen werden 
gebeten, eine eigene Schutzmaske mitzubrin-
gen. 
 
• Gemeinde Reichenau: 
Die Einsichtnahme in die ausgelegten Plan-
unterlagen ist nach vorheriger terminlicher 
Absprache möglich (Tel.: 07534/801-121). Im 
Gebäude gilt die Verpfl ichtung zum Tragen ei-
nes Mund-Nasen-Schutzes und externe Perso-
nen werden gebeten, eine eigene Schutzmaske 
mitzubringen. Bitte beachten Sie, dass nach 
den aktuellen Vorschriften des Landes Ba-
den-Württemberg eine 3G-Regelung gilt. 
  
Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft 
Bodanrück-Untersee 
Stadt Konstanz – 
Uli Burchardt Oberbürgermeister 

Mikrozensus 2021 –  
Start in Baden-Württemberg 
Kontaktlose Teilnahme über das Internet 
und Telefon möglich 
Am 11. Januar startete der Mikrozensus 2021. 
Das Statistische Landesamt Baden-Württem-
berg bittet hierfür alle ausgewählten Haus-
halte um Unterstützung bei der Durchführung 
der größten jährlichen Haushaltserhebung in 
Deutschland. Über das ganze Jahr 2021 hin-
weg werden in mehr als 900 Gemeinden rund 
55 000 in einer Stichprobe ausgewählte Haus-
halte in Baden-Württemberg zu ihren Lebens-
verhältnissen befragt. Dies sind rund ein % der 
insgesamt rund 5,3 Millionen Haushalte im 
Südwesten. Das Statistische Landesamt wird 
bei der Durchführung des Mikrozensus durch 
Erhebungsbeauftragte unterstützt. 
Die Ergebnisse des Mikrozensus sind eine wich-
tige Informationsquelle zu den Lebens- und Ar-
beitsbedingungen der Menschen. Dabei geht es 
beispielsweise um Fragestellungen in welchen 
Familienkonstellationen Menschen leben, wel-
che Bildungsabschlüsse von der Bevölkerung 
erworben wurden oder um Belange, welche die 
Gesundheit der Menschen betreff en. 

Was ist der Mikrozensus? 
Der Mikrozensus ist eine amtliche Haushalts-
befragung bei jährlich einem % der Haushalte. 
Die Ergebnisse dienen als Grundlage für politi-
sche, wirtschaftliche und soziale Entscheidun-
gen von Bund und Ländern. Sie stehen auch 
der Wissenschaft, der Presse und interessierten 

MITTEILUNGEN DER GEMEINDE

Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. Über 
1 000 Haushalte werden pro Woche befragt. 
Die Angaben beziehen sich dann jeweils auf 
eine vorab bestimmte feste Berichtswoche. 
Die erteilten Auskünfte der Haushalte sind die 
Grundlage für Meldungen wie »Abhängigkeit 
der Frauen von den Einkünften der Angehöri-
gen gesunken« und »Die meisten Zuwanderun-
gen nach Baden-Württemberg erfolgen aus 
EU-28-Staaten«. 
Für den Mikrozensus sind dabei die Auskünfte 
von Menschen im Rentenalter, von Studieren-
den sowie von Erwerbslosen genauso wich-
tig wie die Angaben von Angestellten oder 
Selbstständigen. Gerade in Zeiten der Coro-
na-Pandemie, die wirtschaftliche und soziale 
Veränderungen auslöst, ist der Mikrozensus 
von Bedeutung. Die Auskünfte der auskunfts-
pfl ichtigen Haushalte helfen, die aktuelle Lage 
der Bevölkerung in Baden-Württemberg abzu-
bilden. Durch die Teilnahme am Mikrozensus 
tragen die Haushalte beispielsweise dazu bei, 
zu ermitteln, welche Auswirkungen die Pan-
demie selbst sowie die Maßnahmen zu ihrer 
Eindämmung auf die Erwerbstätigkeit sowie 
das Einkommen der unterschiedlichen Bevöl-
kerungsgruppen in Baden-Württemberg haben. 
Neben dem Grundprogramm zur wirtschaftli-
chen und sozialen Lage der Bevölkerung sowie 
den seit 1968 erhobenen Fragen der EU-weit 
durchgeführten Erhebung zur Arbeitsmarktbe-
teiligung werden seit 2020 zusätzlich Fragen 
der ebenfalls EU-weit durchgeführten Befra-
gung zu Einkommen und Lebensbedingungen 
(englisch: Statistics on Income and Living Con-
ditions, SILC) gestellt. Ab dem Jahr 2021 wird 

das Frageprogramm des Mikrozensus um die 
ebenfalls EU-weit durchgeführte Erhebung zur 
Internetnutzung in privaten Haushalten (IKT) 
ergänzt. 

Wer wird für die Erhebung ausgewählt? 
In einem mathematischen Zufallsverfahren 
werden zunächst Gebäude bzw. Gebäudeteile 
gezogen. Für die Ermittlung der Namen der 
Haushalte in den Gebäuden setzt das Statisti-
sche Landesamt vor Ort auch Erhebungsbeauf-
tragte ein. Die Erhebungsbeauftragten können 
sich bei der Namensermittlung mittels eines 
Ausweises als Beauftragte des Statistischen 
Landesamtes Baden-Württemberg ausweisen. 
Für die zufällig ausgewählten Haushalte be-
steht Auskunftspfl icht. Sie werden innerhalb 
von maximal fünf aufeinander folgenden Jah-
ren bis zu viermal im Rahmen des Mikrozensus 
befragt. 

Wie läuft die Befragung ab? 
Ausgewählte Haushalte fi nden im Briefkasten 
ein Anschreiben des Statistischen Landesamtes 
Baden-Württembergs vor. Darin sind meist die 
Zugangsdaten für die Meldung über das Inter-
net enthalten. Alternativ wird das Schreiben 
von einem Erhebungsbeauftragten versandt 
oder eingeworfen und enthält die Bitte, mit 
diesem Kontakt für ein Interview am Telefon 
aufzunehmen. Aufgrund der Corona-Pandemie 
können Interviews vor Ort mit den Erhebungs-
beauftragten, wie bis 2020 üblich, aktuell 
nicht stattfi nden. Die Auskünfte können für 
alle Haushaltsmitglieder von einer volljährigen 
Person erteilt werden. 



12 | FREITAG, 21. JANUAR 2022

Die Durchführung der Befragung mit unseren 
Erhebungsbeauftragten ist für die Haushalte 
die einfachste und zeitsparendste Form der 
Auskunftserteilung. Alternativ haben diese 
auch die Möglichkeit, den Fragebogen via On-
lineformular oder in Papierform selbst auszu-
füllen. Vor allem für Auskunftspfl ichtige die 
keinen Zugang zum Internet haben, bietet das 
Statistische Landesamt auch Telefoninterviews 
mit Mitarbeitenden des Amtes an. 

Alle erhobenen Einzelangaben unterliegen der 
Geheimhaltung und dem Datenschutz und 
werden weder an Dritte weitergegeben noch 
veröff entlicht. Nach Eingang und Prüfung der 
Daten im Statistischen Landesamt werden die 
Erhebungsmerkmale getrennt von den perso-
nenbezogenen Hilfsmerkmalen gespeichert. Im 
weiteren Verlauf werden die Daten anonymi-
siert und zu aggregierten Landes- und Regio-
nalergebnissen weiterverarbeitet.  
 
 
Anwohnerparkausweise 
Die Parkscheine für die Saison 2022 können 
von den Berechtigten ab sofort im Rathaus 
bei Frau Burger abgeholt werden. Bitte ver-
einbaren Sie vorab telefonisch unter Tel.Nr. 
80124 einen Termin. Wir weisen darauf hin, 
dass die blauen Parkausweise ab dem 
01. Februar ihre Gültigkeit verlieren.  

ZU VERSCHENKEN
Haben auch Sie etwas, das Sie nicht mehr ge-
brauchen können? Alles, was zum Wegwerfen 
zu schade ist, kann hier in einer kostenlosen 
Kleinanzeige zum Verschenken angeboten 
werden.
Wenden Sie sich bitte an: Bürgermeisteramt, 
Tel.: 801-24, oder per e-mail an 
mitteilungsblatt@allensbach.de

BRIGITTE und VOGUE-Zeitschriften 
der letzten 17 Jahre 
diverse Bücher 
Tel.: 9330060 
  
PC-Monitor, AOC, 0,55m 
Tel.: 5382  

 
 
FREIWILLIGE FEUERWEHR  
ALLENSBACH

Angebranntes Essen 
Am Vormittag des 27.12.2021 um 11:21 Uhr 
wurde die Feuerwehr Allensbach Abteilung Al-
lensbach sowie die Tagdienstschleife zu einem 
Heimrauchmelder am Rathausplatz alarmiert. 
Vor Ort konnten die Einsatzkräfte eine leicht 
verrauchte Wohnung vorfi nden. Als Ursache 

für die Rauchentwicklung konnte angebrann-
tes Essen auf einem Herd festgestellt werden. 
Die Wohnung wurde belüftet und im Anschluss 
an den Bewohner übergeben. Nach circa 30 
Minuten konnten die Einsatzkräfte wieder ein-
rücken. 
  
Unklarer Brandgeruch 
Am Mittag des 30.12.2021 wurde die Feuer-
wehr Allensbach Abteilung Langenrain sowie 
die Kommandoschleife um 12:54 Uhr zu einem 
unklaren Brandgeruch in die Straße Kargegg 
gerufen. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte als 
Ursache die Strahlungswärme eines Heizrohrs 
ausmachen. Zur Sicherheit wurde die nähere 
Umgebung mit einer Wärmebildkamera über-
prüft. Es konnten kein Brandherd gefunden 
werden. Die Einsatzstelle wurde nach 30 Mi-
nuten an den Eigentümer übergeben. Danach 
konnten alle Einsatzkräfte wieder einrücken. 
  
Personenrettung
Am Mittag des 14.01.2022 um 13:38 Uhr wur-
de die Feuerwehr Allensbach Abteilung Lan-
genrain-Freudental sowie der Rettungszug und 
die Tagdienstschleife zu einer Personenrettung 
nach Freudental alarmiert. Eine Person mit 
medizinischen Problemen wurde von der Feu-
erwehr aus einem Heustock gerettet und im 
Anschluss an den Rettungsdienst übergeben. 
Nach ca. 30 Minuten konnten alle Einsatzkräf-
te wieder zu ihren Standorten zurückkehren.  

KIRCHENNACHRICHTEN

KATH. PFARRGEMEINDEN 
ST. NIKOLAUS UND ST. JOSEF

Gottesdienste 

Samstag, 22. Januar 
18.00 Uhr  Eucharistiefeier in St. Gallus, 

KN-Fürstenberg 
  
Sonntag, 23. Januar – 
3. Sonntag im Jahreskreis 
 9.00 Uhr  Eucharistiefeier in St. Josef,  

Langrain 
  Im Gedenken an: Maria und Juli-

us Frindt, Maria und Josef Stoffl  , 
Franziska und Erwin Geisert 

11.00 Uhr  Eucharistiefeier in St. Nikolaus, 
Allensbach 

  Im Gedenken an: Paul Waidele, 
verstorbene Angehörige der Fa-
milie Waidele, Margaretha Rei-
schmann, Adeline Marquardt, 
Margarethe Gitter geb. Seemann 

11.00 Uhr  Eucharistiefeier in St. Martin, 
KN-Wollmatingen 

  
Mittwoch, 26. Januar – 
Hl. Timotheus und Hl. Titus 
17.00 Uhr  Weggottesdienst der Erstkom-

munionkinder in St. Nikolaus, 
Allensbach 

  
Donnerstag, 27. Januar  
9.30 Uhr  Eucharistiefeier der Kath. Frau-

engemeinschaft in St. Nikolaus,  
Allensbach 

  Im Gedenken an: Verstorbene Eltern, Irma 
Geisenberger, Hulda Müller, Alfred und 
Hedi Oberndorfer, Aloysia Reinhart 

 Jahrtag für: Julius Karrer 
  
Bei Veranstaltungen von Religions-, Glaubens- 
und Weltanschauungsgemeinschaften zur 
Religionsausübung im Sinne von § 12 Abs. 1 
CoronaVO müssen die Besucher während der 
Veranstaltung eine FFP2-Maske tragen!  

 
 
KLOSTERKIRCHE  
ST. KONRAD HEGNE

Kloster Hegne - 
Sonntagvorabend-Gottesdienste 

Leider können in der Klosterkirche weiterhin 
keine öff entlichen Gottesdienste stattfi nden. 
Deshalb freuen wir uns, dass wir nach wie vor 
in der Krypta der Klosterkirche einen Sonntag-
vorabendgottesdienst um 18:30 Uhr für die Öf-
fentlichkeit anbieten können. 
  
Samstag, 22. Januar  
18.30 Uhr Eucharistiefeier in der Krypta 
  
Die Krypta ist täglich von 07.30 - 17.30 Uhr für 
Beterinnen und Beter geöff net. Nur am Sams-
tag wird sie wegen hygienischer Maßnahmen 
im Blick auf den Abendgottesdienst um 17 Uhr 
geschlossen und dann 15 Minuten vor Gottes-
dienstbeginn wieder geöff net. 

GEMEINSAME MITTEILUNGEN

Pfarrbüro aufgrund der Alarmstufe II 
geschlossen 

Aufgrund der nun geltenden Alarmstufe II 
sind wir leider dazu angehalten, unser Pfarr-
büro bis auf weiteres für den Publikumsver-
kehr zu schließen. 

In notwendigen Angelegenheiten bitten wir 
Sie, sich vorab anzumelden! 

Sie erreichen uns zu den üblichen Zeiten tele-
fonisch oder per Mail: 

Montag:  9.00 – 11.00 Uhr 
Dienstag:  9.00 – 11.00 Uhr, 16.00-18.00 Uhr 
Donnerstag:  9.00 – 11.00 Uhr 

Mittwoch und Freitag geschlossen 
  
Tel: 9312-0 
Fax: 9312-20 
E-Mail: Pfarramt.nikolaus@kath-wa.de 
Internet: www.kath-wa.de 
  
Pfarrer Marcus Maria Gut 
Tel. 0157/83034820 
E-Mail: Gut@kath-wa.de 
  
Diakon Martin Beck 
Tel: 9312-12 
0176/30041212 
E-Mail: Beck@kath-wa.de 
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Sabine Späth  (Hausmeisterin Pfarrheim und 
Kirche St. Nikolaus) 
Montag - Freitag 8.00 Uhr - 11.00 Uhr 
Telefon: 9312-16 
E-Mail: Spaeth@kath-wa.de 

  
Nikolaudate Chor 

Der Nikolaudate Chor probt dienstags um 
19.45 Uhr im Pfarrheim St. Nikolaus. 

  
Firmung 2022 

Am Montag, den 07. März von 19 bis 20 Uhr 
ist im Pfarrheim St. Nikolaus Allensbach der In-
formationsabend zur Firmvorbereitung 2022. 
Im Anschluss daran ist die Anmeldemöglichkeit 
zur Firmung oder alternativ am Dienstag, 8. 
März von 17 bis 18 Uhr im Pfarrheim, Raum 
Elisabeth. 

Bitte zur Anmeldung Taufurkunde bzw. Stamm-
buch, das Anmeldeformular, die Datenschutz-
erklärung und euren Kalender für die weiteren 
Termine mitbringen. 

Jugendliche des Jahrgangs 07/2005 bis 
06/2007, die noch nicht gefi rmt sind, wurden 
automatisch angeschrieben. Sollten Sie und Ihr 
Kind keine Post erhalten haben und Ihr Kind 
möchte an der diesjährigen Firmvorbereitung 
teilnehmen, dann wenden Sie sich bitte ans 
Pfarrbüro. 

  

Kloster Hegne - Theodosius Akademie 
der Stiftung Kloster Hegne 

Infos zu den Kursen bei der Theodosius Akade-
mie der Stiftung Kloster Hegne 
unter 807-700 oder 
www.theodosius-akademie.de, 
E-Mail: info@theodosius-akademie.de 
  
Masken gestalten 
Termin: 12. Februar 2022, 9.30 bis 17.00 Uhr 
Anmeldeschluss: Donnerstag, 27.01.2022 
Leitung: Sr. Thomas Morus Güde 
Lassen Sie sich von Bildern von Masken inspi-
rieren und gestalten Sie dann aus Gipsbinden 
und anderen Materialien Ihre eigene, indivi-
duelle Maske. Die Herstellung ist einfach und 
lässt viel Spielraum beim Gestalten. 
  
Kontemplationstag 
Termin: 
Samstag, 19.02.2022 10:00 bis 17:00 Uhr 
Anmeldeschluss: Donnerstag, 03.02.2022 
Leitung: Ricarda Wagner 
Einführung in die stille Meditation 
Kontemplation ist eine Form der Meditation, 
die auf die spirituellen Traditionen der Ost- 
und Westkirche sowie fernöstliche Traditio-
nen zurückgeht. Es ist ein Erfahrungsweg, der 
bis in den Urgrund unseres Seins führt. Durch 
verschiedene Übungen soll der Mensch ab-
sichtslos und achtsam in der Gegenwart Gottes 
verweilen und das Wirken Gottes in sich selbst 
und in seinem Leben wahrnehmen. Die innere 
Achtsamkeit fi ndet ihren äußeren Ausdruck im 
Schweigen während der Kurse.  

ÖKUMENISCHE 
NACHRICHTEN

Friedensgebet in Allensbach 

Herzliche Einladung zum Friedensgebet am 
Mittwoch, 02. Februar 2022, 18:00 Uhr 
im kath. Pfarrheim, Raum Franziskus 
zum Thema: 
Lachen und Freude sind Ausdruck 
des Friedens:  „Freut euch zu jeder Zeit“  
 
 
EVANG. KIRCHEN- 
GEMEINDE ALLENSBACH

Gottesdienste in der 
und um die Gnadenkirche:

„Uns ist erschienen die Menschenfreundlich-
keit Gottes!“ - Lasst Euch nicht zu Feinden 
machen! 

Gottesdienst:  Nach wie vor freier Zugang un-
ter freundlich-verlässlicher Einhaltung von Ab-
stand (2m), Einbahnverkehr (von der Bergseite 
kommend), Maske, Hygiene, Raum-Entlüftung 
nach oben - Bitte deshalb warm anziehen. 
Rückfragen: 6310 – frank-uwe@kuendiger.net

Sonntag 23.01.   
10.00 Uhr Konzertanter Gottesdienst 
mit dem Flötenensemble Ulrike Middendorf 
Prädikant Dr. Alexander Mittelstadt 

Montag 24.01. 
14.00 Uhr Jungbläser 
Leitung: Werner Engelhard
20.00 Uhr Konfi rmanden-Elternabend 
(Gnadenkirche) 

Dienstag 25.01.   
20.00 Uhr Posaunenchor „Bodanrück“ 
Leitung: Werner Engelhard 

Mittwoch 26.01. 
10.00 Uhr Ökumenischer Bibelkreis  in der 
Gnadenkirche 
18.30 Uhr  Abendandacht Kliniken Schmieder 

Donnerstag 27.01. 
20.00 Uhr Allensbacher Vokal Ensemble (AVE) 

Freitag 28.01. Pfadfi ndergruppen 
17.00 Uhr, Gnadenkirche Allensbach 
Gruppe A = Wölfl inge der 2. - 4. Klasse: alle zwei 
Wochen, in den ungeraden Kalenderwochen 
Gruppe B = Wölfl inge der 5. - 6. Klasse: alle zwei 
Wochen, in den geraden Kalenderwochen 
17:30 Uhr, Treff punkt Gnadenkirche Allensbach 

Jungpfadfi nder 7. - 9. Klasse 
Gottesdienst immer auch hier: 
• Gottesdienste im Net: 

www.ekiba.de/kirchebegleitet
• TV-Gottesdiensten, z.B. unter www.zdf.

fernsehgottesdienst.de zu den Sendungen 
von Bibel-TV und ERF (Evangeliums-Rund-
funk) www.erf.de/erf-plus/audiothek

• zu  virtuellen und Video-Gottesdiensten 
des Kirchenbezirkes für Kinder und Erwach-
sene unter www.ekikon.de

• An jedem Sonntag gibt es um 10 Uhr 
einen  digitalen Gottesdienst für Kinder 
von den Kindergottesdienstverbänden 
der EKD  auf dem eigenen youtube Kanal: 
https://www.youtube.com/channel/UC87i-
poc-d6-7kC17II4XOzA
Daneben fi nden sich unter www.rpi-baden.
de – Kinder und Familien, sowie unter 
www.ekiba.de/kindergottesdienst Impulse, 
Geschichten, liturgische Anregungen zum 
Kindergottesdienst feiern zuhause.

 
Pfarramt 

Das Büro des Pfarramtes ist am Dienstag von 
15.00 – 17.00 Uhr und am 
Mittwoch und Donnerstag jeweils von 9.00 Uhr 
– 11.00 Uhr geöff net. 
Telefonisch können Sie das Pfarramt unter der 
Tel.-Nr. 6310 erreichen. 

  
Diakonie 

Information – Beratung – Hilfe 
EVANGELISCHE GEMEINDEDIAKONIE (sozia-
ler Dienst) der Evangelischen Kirchengemeinde 
Allensbach, Kontakt: 
Angelika Straub (Vors.), Tel.: 935 485, 
Kontakt Ev. Pfarramt, 
Frank-Uwe Kündiger: 6310, 
Mail: frank-uwe@kuendiger.net. 
Was wir tun: Überkonfessionelle Beratung und 
Begleitung in schwierigen Lebenssituationen, 
Vermittlung mit Ämtern, in Einzelfällen Über-
brückungshilfen, Weitervermittlung von fach-
licher Hilfe und zu Fachdiensten der DIAKONIE 
und sozialer Dienste. 

„JUGEND HILFT“  (Nachbarschaftshilfe / kleine 
Hilfen im Alltag durch Jugendliche in fachli-
cher Begleitung) Gerhard Hügel-Bohlig, Tel.: 
3374, Mail: gehuebo@web.de 
E-Mail: pfarramt@ev-kirche-allensbach.de 
Homepage: www.ev-kirche-allensbach.de 
E-Mail-Adresse der christlichen Pfadfi nder: 
gilde-allensbach@vcp-konstanz.de 

  
Leitwort für die kommende Woche   

Es werden kommen von Osten und von Wes-
ten, von Norden und von Süden, die zu Tisch 
sitzen werden im Reich Gottes. (Lk 13,29) 

WÜNSCHE UND ANREGUNGEN?

WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Online finden Sie nützliche Informationen:

» Preislisten
» Ansprechpartner
» Angebote

Natürlich sind wir auch 
persönlich für Sie da!
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Allensbach Hat‘s 

DAS KULTUR- UND TOURISMUSBÜRO INFORMIERT

KINDERGÄRTEN & SCHULEN
KINDER- UND  
FAMILIENZENTRUM  
ALLENSBACH
Neue Krippengruppe „Pusteblume“ gestartet  
Wie geplant öff nete am Montag, den 3. Januar 2022 die Krippen-
gruppe „Pusteblume“ im Schulgebäude ihre Türen. Kinder zwischen 
1 und 3 Jahren werden hier im Rahmen der verlängerten Öff nungs-
zeit Mo.-Fr. von 7:30-14:00 Uhr liebevoll betreut. Die Erzieherin-
nen Susanne Welbers und Lisa Günder freuen sich riesig auf alle 
Kinder, die in den nächsten Wochen neu in dieser Gruppe ankom-
men und mit ihnen auf Entdeckerreisen gehen werden. Die Anmel-
dungen für die Gruppe des Kinderschutzbunds Konstanz werden 
von der Gemeinde Allensbach entgegengenommen. 
Nähere Informationen zum Kinderschutzbund Konstanz unter 
www.kinderschutzbund-konstanz.de oder unter 
Tel.: 07531-67900.  

 
Elterncafé „Mit Kindern lesen“ 
Ein weiteres Elterncafé „Mit Kindern lesen“- Buchtipps fi ndet am Freitag, den 28.01.2022 von 14:30-17:00 Uhr statt. Die Pädagogen des Familien-
zentrums stellen Bücher für Kinder bis 6 Jahre vor. Gemeinsam entdeckt werden können die eine oder andere neue Geschichte zum Vorlesen. Die 
Kinder werden wie gewohnt betreut und dürfen natürlich auch gleich mit stöbern. Das Elterncafé fi ndet unter 2G+ Bedingungen im Kinder- und 
Familienzentrum in der Höhrenbergstr. 8 statt. Das Team freut uns schon sehr auf zahlreiche Gäste. 
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DLRG ORTSGRUPPE 
ALLENSBACH e.V.

DLRG Allensbach startet in das Jahr 2022 
Obwohl aufgrund der anhaltenden Pande-
mielage die öff entlichen Hallenbäder für die 
DLRG Allensbach weiterhin nicht zugänglich 
sind, bleiben die Verantwortlichen auch in 
diesem Frühjahr nicht untätig um das Ausbil-
dungs-Angebot für ihre kleinen und großen 
Aktiven aufrechterhalten und fortführen zu 
können. 

So konnten in Einzelausbildung und über On-
line-Prüfungen über den Jahreswechsel drei 
der Aktiven erstmals die Sanitätsausbildung A 
erfolgreich abschließen. Als neues Projekt soll 
nun eine weitere Online-Ausbildung für den 
Wasserrettungsdienst beginnen, für welche 
sich mit 26 Aktiven erfreulich viele aus dem 
DLRG-Nachwuchs angemeldet haben. Daneben 
ist es in beschränktem Umfang auch weiterhin 
möglich, in Kooperation mit der Gruppe Rei-
chenau im dortigen Privatbad Königsegg die 
Ausbildung mehrerer Jugendschwimmer fort-
zuführen. 

Im Kreis der Vorstandschaft bzw. der im Aus-
bildungsbereich tätigen Aktiven sollen eben-
falls verschiedene Online-Lehrgänge der DLRG 
zur Fortbildung besucht werden, um für den 
Sommer 2022 gerüstet zu sein. In der Hoff -
nung auf ein mildes Frühjahr und einen frühen 
Sommer mit zunehmenden Freiheiten sind hier 
zunächst für Mitte Mai ein Saisonauftakt zu-
sammen mit der Hauptversammlung geplant; 
zusätzlich sollen wieder die Voraussetzungen 
dafür geschaff en werden spätestens ab Juni 
die Schwimmkurse für Kinder im See anbieten 
zu können. 

Weitere Hinweise fi ndet man immer an dieser 
Stelle oder der DLRG-Homepage.  
 

 
NARRENVEREIN  
ALLENSBACH

Dorff asnet in Allensbach 
Die Allensbacher Narren haben an der kom-
menden Fasnet eine ganze Reihe von Aktivi-
täten geplant. Corona verhindert zum zweiten 
Mal eine ausgelassene Fasnet in Sälen und 
Kneipen. Der Narrenverein Alet ist sich der ge-
sellschaftlichen Verantwortung bewußt. Des-
halb arbeitet er daran, für die eine oder andere 
liebgewonnene Veranstaltung machbare, vor 
allem vertretbare Alternativen zu entwickeln. 
Eine Dorff asnet auf Allensbach‘s Straßen soll 
es geben, wenn auch in etwas anderer Form.  

Informationen über Aktivitäten die im rechtli-
chen Rahmen stattfi nden können, werden im 
Mitteilungsblatt, auf der Homepage und auf 
den Social Media Kanälen veröff entlicht. 

Fragen bitte an alet09@t-online.de richten. 

Jahreshauptversammlungen der Vereine 
Allensbach

KLEINTIERZUCHT- 
VEREIN ALLENSBACH
Einladung 
zur Jahreshauptversammlung des Kleintier-
zuchtvereins C59 Allensbach e.V. am Freitag, 
21.01.2022 um 18.00 Uhr im Restaurant Casa 
Mia in Allensbach. 
  
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Bekanntgabe der 

Tagesordnung
2. Totenehrung
3. Protokoll der letzten 

Jahreshauptversammlung
4. Berichte:

Vorsitzender 
Schriftführer 
Kassierer 
Kassenprüfer und Entlastung des 
Kassierers 
Zuchtwart/Zuchtbuchführer 
Tätowiermeister 
Kreativgruppen-Leiterin
Aussprache zu den Berichten
Entlastung der Gesamtvorstandschaft
Wahlen:
Vorsitzender
Vorsitzender 
Schriftführer 
Kassierer 
Kassenprüfer 
Zuchtwart 
Zuchtbuchführer 
Tätowiermeister 
Jugendleiter 
Kreativgruppen-Leiterin (Bestätigung)

5. Wünsche und Anträge
6. Verschiedenes
 
Im Anschluss an die Jahreshauptversamm-
lung fi ndet unsere Zuchtjahresabschlussfeier 
statt. 
Wir bitten bei der Zusammenkunft, die zu 
diesem Zeitpunkt gültigen Corona-Schutz-
maßnahmen und Vorschriften einzuhalten. 
 
 
AUS DEM SPORTLEBEN

SPORTVEREIN  
ALLENSBACH 1907

Handball 

Spielergebnisse vom vergangenen Wochen-
ende: 
SV Allensbach AI(w) - HSG Wein/Oberf: 32:33
TSV Dettingen Frauen II - 
SG Bodman-Eigeltingen: 20:18
SV Allensbach CII(w) - TuS Steißlingen II: 24:35
SG Allensbach-Dettingen - 
HSG Mimmenh.-Mühlh.: 29:38
SG SchoBott - SV Allensbach BI(w): 31:20
HSG Dreiland - SV Allensbach II: 20:27

Spiele am kommenden Wochenende: 
Samstag, den 22. Januar 2022
13:00 TV Überlingen II - S
G Allensbach/Dettingen EI(m)
14:15 HSG Ob. Hegau - SV Allensbach CII(w)
18:00 SV Eigeltingen - TSV Dettingen Frauen
18:20 DJK Ettenheim - SV Allensbach CI(w)
19:00 FA Göppingen 2 - SV Allensbach I
19:30 TV St. Georgen - 
SG Allensbach-Dettingen

Sonntag, den 23. Januar 2022
11:45 SV Allensbach BI(w) - TV NellingenR
13:45 SV Allensbach AI(w) - FA GöppingenR
16:00 SV Allensbach II - HSG DreilandR

Heimspiele: R = Riesenberghalle, Kaltbrunn, 
D = Mehrzweckhalle, Dettingen 
  
Mit viel Schwung ins neue Jahr 
Am kommenden Samstag, den 22.1., um 19 
Uhr, bestreiten die Drittligahandballerinnen 
des SV Allensbach ihr erstes Spiel im neu-
en Jahr auswärts gegen die Zweitligareserve 
von FrischAuf! Göppingen. Die Göppingerin-
nen belegen aktuell einen sehr guten fünften 
Platz und haben sich bereits etwas von den 
Abstiegsrängen distanziert. Für die Allensba-
cherinnen keine leichte Aufgabe, geht es doch 
darum, den Anschluss an das Spitzenduo zu 
halten und die Chancen für die Aufstiegsrunde 
zu wahren. Hierfür möchte das Team von Sand-
ra Reichmann und Oliver Lebherz vor allem den 
Schwung aufgrund der sehr guten gezeigten 
Leistungen aus der Hinrunde mitnehmen. Das 
erste Heimspiel 2022 fi ndet dann am Samstag, 
den 29.1., um 19.30 Uhr, gegen den Tabellen-
vierten, TSV Wolfschlugen, statt. Ein echtes 
Spitzenspiel also! Zuschauer sind nach den ak-
tuell geltenden 2G+ Regelungen erlaubt. 
  
Neue Aktion: Werdet 7-Meter-Pate 
Das große Ziel für 2022 ist der Aufstieg in die 
2. Handball-Bundesliga. Auf dem Weg dort-
hin müssen noch einige Hindernisse bewältigt 
werden. Nur zusammen mit den Fans ist das 
zu schaff en! Im Januar 2022 startet der SVA 
eine neue Aktion: «Unterstützt die SVA-Torhü-
terinnen in der Rückrunde und werdet 7-Me-
ter-Pate/Patin!»: Wie das funktioniert? Ganz 
einfach: Bis zum Vortag des ersten Pfl ichtspiels 
eines Monats wird getippt, wie viele 7-Meter 
die Torhüterinnen in diesem Monat halten wer-
den. Für jeden gehaltenen 7-Meter werden 10 
Euro gespendet. Gelingt in einem Monat mit 
dem Tipp eine Punktlandung, zahlt man nichts. 
Haben mehrere richtig getippt, entscheidet 
das Los. Wie kann man mitmachen? Tipp per 
E-Mail an facebook@sva-bundesliga.de oder 
per Direktnachricht via Instagram. Für Januar 
ist der Teilnahmeschluss der 22.01.22, 18.30 
Uhr. Die Teilnahme an der Patenschaft kann je-
den Monat neu entschieden werden.   

Erster Sieg für die Frauen 2 
HSG Dreiland - SV Allensbach II 20:27 (8:10) 
Im ersten Spiel im neuen Jahr konnten die 
Frauen 2 des SV Allensbach endlich punkten. 
Zu Gast beim altbekannten Gegner HSG Drei-
land zeigte das Team, trotz eines nicht ganz 

TERMINE & VERANSTALTUNGEN DER VEREINE
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vollständigen Kaders, was in ihm steckt. 
Die Allensbacherinnen starteten gut in die 
Partie. Eine solide Leistung in der Abwehr er-
möglichte es, sich in der achten Minute auf 
1:4 abzusetzen. Aber hier war die Messe noch 
nicht gelesen. Im Angriff  wurde zu unkonzent-
riert und nicht konsequent genug agiert. Einige 
technische Fehler und Pech im Abschluss ver-
hinderten, dass der SVA sich weiter absetzen 
konnte. Im Gegenteil. Nach 17 gespielten Mi-
nuten sah es fast so aus, als hätte sich Dreiland 
zurück ins Spiel gekämpft (5:6). In dieser Phase 
scheiterten die Spielerinnen vom Bodensee 
auch zu oft an der Leistung der gegnerischen 
Torhüterin. Da wäre für die erste Hälfte mehr 
drin gewesen. „Was nicht ist kann ja noch wer-
den“, dachte sich die SVA-Mannschaft wohl 
prompt, denn nach einer Wiedereinfi ndungs-
phase zu Beginn der zweiten Halbzeit, lief es 
wieder besser. Mit guter Stimmung als Aufwind 
und einer guten Abwehr- und Torhüterleistung 
im Rücken konnten ab Minute 46 auch wieder 
souveräner Tore erzielt werden. Nach einem er-
folgreichen Abschluss zum 15:19 kam die Par-
tie für die Allensbacherinnen dann richtig ins 
Laufen. Ab diesem Zeitpunkt wurde der Kreis 
immer wieder mit hervorragenden Anspielen 
versorgt und Ines Ofterdinger konnte in den 
letzten neun Minuten ganze sieben Treff er ver-
buchen. Alles in allem ein solider Sieg und ver-
diente zwei Punkte, die mit an den Bodensee 
reisen durften. 
Es spielten:  
Carmen Moll, Jana Scheuch; Carolin Rhein-
berger (1), Katharina Ermrich (1), Jasmin Moll, 
Franziska Ruoff  (8/4), Anna-Lena Gensle (1), 
Sabrina Schmidt (2), Ines Ofterdinger (9), Mei-
ke Ulrich (3), Amira Chirico, Giulia Lützkendorf 
(2) 
  
- weitere Handball-Informationen und Berich-
te fi nden Sie unter: - www.Handball-SVA.de 

Fussball

Die Gewinner der Losaktion:

Hauptgewinn: E-Bike der Marke Vanmoof
1890
Bitte melden unter: allensbachgewinnt@web.
de oder 0157/8804 8804

Platz 2: Apple iPad Mini 64 GB
993
Bitte melden unter: allensbachgewinnt@web.
de oder 0157/8804 8804

Platz 3: Apple AirPods mit kabellosem Ladecase
1091
Bitte melden unter: allensbachgewinnt@web.
de oder 0157/8804 8804

Gewinner Grillhaus Riesenberg
21, 26, 65, 143, 157, 161, 229, 284, 309, 313, 
319, 332,
334, 345, 435, 449, 468, 493, 507, 526, 558, 
571, 592,
612, 633, 714, 722, 764, 778, 810, 832, 833, 
876, 887,
943, 979, 1001, 1029, 1161, 1188, 1208, 1403, 
1431,
1508, 1598, 1613, 1620, 1623, 1632, 1634, 
1644, 1673,
1727, 1771, 1850, 1891, 1897, 1914, 1983, 
1997

Gewinner Metzgerei Hoff mann
125, 209, 279, 448, 613, 670, 755, 831, 853, 
869, 1021,
1031, 1070, 1123, 1153, 1170, 1202, 1334, 
1368, 1407,
1460, 1462, 1467, 1491, 1501, 1734, 1800, 
1880, 1928,
1929

Gewinner Nane
54, 175, 522, 745, 1062, 1198, 1207, 1295, 
1523, 1875
Gewinner Casa Mia
28, 33, 443, 476, 525, 538, 561, 584, 761, 
775, 1009,
1030, 1363, 1429, 1483, 1586, 1766, 1806, 
1901, 1962

Gewinner See Pizza & Kebap
47, 103, 113, 120, 437, 684, 843, 987, 1003, 
1006, 1237,
1242, 1267, 1305, 1341, 1453, 1577, 1888, 
1980, 1995

Gewinner Pizzeria Gnadensee
51, 102, 107, 140, 609, 610, 776, 883, 970, 

1022, 1050,
1096, 1115, 1213, 1225, 1344, 1439, 1509, 
1521, 1524,
1559, 1562, 1690, 1705, 1720, 1783, 1847, 
1858, 1878,
1894

Gewinner Weinbrunnen
48, 114, 130, 336, 442, 583, 591, 1056, 1109, 
1118,
1211, 1335, 1411, 1444, 1504, 1574, 1730, 
1936, 1941,
1946

Gewinner Beratung Clemens Roeder DVAG
34, 171, 248, 936, 1866
Bitte melden unter: allensbachgewinnt@web.
de oder 0157/8804 8804

Gewinner Beratung Yannic Deiringer DVAG
329, 585, 1119, 1539, 1939
Bitte melden unter: allensbachgewinnt@web.
de oder 0157/8804 8804

Gewinner Scharfes Eck
68, 194, 368, 411, 474, 799, 1041, 1143, 1197, 
1485
Bitte melden unter: allensbachgewinnt@web.
de oder 0157/8804 8804

Gewinner Sport Böhm
692, 830, 1526, 1775, 1814

Bitte melden unter: 
allensbachgewinnt@web.de 
oder 0157/8804 8804 

 
Kinderturnen 

Übungsleitung gesucht 
Die Abteilung Turnen sucht dringend eine 
Übungsleitung für zwei Turnruppen im Grund-
schulalter mittwochs von 16-18 Uhr. Neben 
dem Erlernen einfacher turnerischer Elemente 
stehen vor allem auch die Freude an der Bewe-
gung, Spiel und Spaß im Vordergrund. 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an 
Silvia Egenhofer, Tel. 3985 oder 
turnen@sv-allensbach.de  

Zeppelin-Gewerbeschule stellt 
sich vor 
Die Zeppelin-Gewerbeschule in Konstanz lädt 
am Samstag, den 29. Januar 2022 zu einem 
digitalen „Tag der off enen Tür“ ein. In der Zeit 
von 10 bis 14 Uhr können sich Interessierte 
über die Website www.zgk-konstanz.de infor-
mieren. Ein breites Spektrum an schulischen 
Möglichkeiten nach dem Haupt- und Real-
schulabschluss wird digital vorgestellt. Lehre-
rinnen und Lehrer beantworten in Videokonfe-
renzen Ihre Fragen zu vielen Themen und allen 
Schularten wie z.B. dem allgemeinbildenden 
Abitur am Technischen Gymnasium, dem mitt-
leren Bildungsabschluss in der Berufsfach-
schule für Bautechnik oder zum Einsatz des 
iPads im Unterricht. 

Noch keinen Ausbildungsplatz? Ob mit oder 
ohne Hauptschulabschluss – die Zeppelin Ge-
werbeschule begleitet Schülerinnen und Schü-
ler in der neuen Schulart AV (Ausbildungsvor-
bereitung) individuell in die duale Ausbildung 
und ermöglicht zusätzlich den Hauptschulab-
schluss. 
 
 
Informationsveranstaltungen 
Robert-Gerwig-Schule Singen 
Die Robert-Gerwig-Schule Singen bietet für 
diverse Schularten Online-Informationsveran-
staltungen am 1. Februar 2022 um 19 Uhr für 
die Berufskollegs und das Wirtschaftsgymnasi-
um und am 2. Februar 2022 um 19 Uhr für die 
Berufsfachschule Wirtschaft und die VAB-Klas-

sen. Links zu den Online-Veranstaltungen und 
weitere Informationen unter: 
www.rgs-singen.de  
 
 
Sirenentest 
Durch Weisung des Schweizerischen Bundes-
amtes für Bevölkerungsschutz sind die Kantone 
und Gemeinden der Schweiz verpfl ichtet am 
gesamtschweizerischen Sirenentest teilzuneh-
men. Dieser Sirenentest wird am Mittwoch, 02. 
Februar 2022 in der Zeit von 13:30 – 14:15 
Uhr in der gesamten Schweiz durchgeführt. 
Bedingt durch die Grenznähe wird natürlich 
dieser Sirenentest auch auf deutschem Gebiet 
wahrnehmbar sein. 

Ende des redaktionellen Teils

WEITERE MITTEILUNGEN
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Der Gassigang wird zum Abenteuer:
2 Stunden Auspowern im Rudel. 

Vormittags oder nachmittags. 
Ihr Vierbeiner wird bestens versorgt. 

Sie werden entlastet. 
Professionell, zuverlässig 

und vertrauensvoll. 

Für mehr Infos anrufen oder unter
www.gabygehtgassi.de nachschauen. 

Der Gassigang wird zum Abenteuer:

Restaurant „Zum Weinbrunnen“
Allensbach • Tel. 07533 - 3113 • www.zumweinbrunnen.de

Voranzeige
Frische Muscheln

am Donnerstag, 27.01.2022 und Freitag, 28.01.2022
Vorbestellung erbeten

Wir freuen uns auf Ihren Anruf Guy und Jutta

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

Haus und Garten zu viel! 
Man möchte gerne abgeben und doch in seinem zu Hause wohnen bleiben!

Geben Sie Ihr Haus in gute Hände und bleiben Sie darin wohnen - 
wir kümmern uns verantwortungsvoll um Haus und Garten.

Hier ist unsere Heimat und hier möchten irgendwann auch unsere 
Kinder wohnen - für sie suchen wir ein Haus.

Über Ihren Anruf und ein Kennenlernen würden wir uns sehr freuen. 
Tel. 0162/5380302

Flexible Reinigungskaft 
nach Allensbach 

Von Privat gesucht 
0176 67 44 81 75 

Grundstück für kleines Haus???
Für ein Wohnhaus zu klein - für ein Tiny House ausreichend? 
Genau das suche ich! 
Kauf oder Erbpacht möglich. 
Mail: halo1957@web.de • Tel. 015231823083

Katzenbaby zu vergeben?
Wir suchen für unsere liebe Mami ein kleines, schmusiges Katzenbaby/-kind. 

Es wird ein liebevolles Zuhause mit Garten bekommen.
Telefon: 0151-17309977

Zuverlässige Putzhilfe gesucht
3-4 Stunden wöchentlich mit Anmeldung. 

Tel.: 803322



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!

zutaten 
FÜR 4 PERSONEN
3 Schalotten
400 g Petersilienwurzeln
1 Bund glattblättrige Petersilie, ca. 5-6 Zweige
1 EL Rapsöl
1 TL Zucker
700 ml kräftige Gemüsebouillon
30 g Butter
Salz und Pfeffer
Saft einer ½ Zitrone

POCHIERTE EIER:
1 l Wasser 
4 EL Essig 
4 Eier 

NUSS-BROTBRÖCKELE
4 Vollkorntoastscheiben
(in kleine Stücke gezupft oder gewürfelt)
30 g Nüsse, grob gehackt
2 Knoblauchzehen, in dünne Scheiben geschnitten

Badisches Petersilienwurzel-Süpple 

mit pochiertem Ei und gerösteten Nuss-Brotbröckele

Zubereitung
Für das Süpple die Schalotten und Petersilienwurzeln 
schälen und in dünne Scheiben schneiden. Petersilie 
abbrausen, trocken schütteln. Die Blätter vom Stiel zup-
fen und grob hacken.
Schalotten und Petersilienwurzeln in heißem Öl ca. 
2 Minuten farblos anschwitzen. Gemüse mit Zucker 
bestreuen und leicht karamellisieren lassen, dann die 
Bouillon dazugießen.
Suppe zugedeckt ca. 20 Minuten bei mittlerer Hitze 
leise köcheln lassen. Anschließend die Butter und die 
Petersilien hinzufügen und alles mit einem Mixstab sehr 
fein pürieren. 
Für die Eier Wasser und Essig aufkochen. Hitze reduzie-
ren, das Wasser darf nicht mehr kochen. Jedes Ei einzeln 
in ein Schüsselchen aufschlagen. Eier nacheinander 
vorsichtig ins Essigwasser gleiten lassen. Mit Löffeln das 
Eiweiß um das Eigelb hüllen. Eier 3 bis 4 Minuten pochie-
ren. Mit einer Lochkelle aus dem Wasser heben und gut 
abtropfen lassen. 
Für die Nuss-Brotbröckele alle Knoblauchscheiben in 
etwas neutralem Pfl anzenöl andünsten. Toastbröckele 
bzw. -würfelchen dazugeben und erst am Schluss die 
Nüsse mitrösten
Die Suppe mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschme-
cken, in vier Suppenteller verteilen und mit je einem 
pochierten Ei anrichten. Mit den Nuss-Brotbröckele 
garnieren und sofort servieren.

20
22

03
Tipps & Tricks

Auch wenn Petersilienwurzel und Pastinake 

ähnlich aussehen, im Aroma unterscheiden sie 

sich grundlegend. Die Pastinake hat einen kräftigen 

würzig-nussigen Geschmack, ihr Duft erinnert an 

Karotten. Die Petersilienwurzel wiederum duftet nach 

Petersilie, schmeckt intensiv leicht süßlich; ihre Wurzel 

ist dünner und kürzer als jene der Pastinake. Petersili-

enwurzeln sind von Oktober bis März erhältlich und 

können im Kühlschrank bis zu drei Wochen aufbe-

wahrt werden. Beim Kauf unbedingt beachten: Je 

kleiner und zarter die Wurzel, desto besser das 

Geschmacksaroma. Solange die Blätter der 

Petersilienwurzel noch knackig sind, 

kann man sie mitverarbeiten.



Nachteulen gesucht!
Für unseren neuen Ausbildungskurs suchen wir Frauen und Männer, die insbesondere bereit sind, alle 8 Wochen 
auch 1mal im Monat Nachtdienst zu machen und sich bei uns zu engagieren.

In der Telefonseelsorge bieten wir eine umfassende Ausbildung in der Gruppe, die auf den Dienst am Telefon vor-
bereitet. Wir unterstützen mit regelmäßig stattfindenden Fortbildungsangeboten und Supervisionen, in denen die 
eigenen Erfahrungen in vertrauter Umgebung reflektiert werden können.

Die Anliegen der anonymen Anrufer*innen umfassen eine breite Palette von Schicksalen, aber eines ist fast allen 
gemeinsam: Ihr Hoffnungsvorrat ist ausgegangen, und sie suchen jemanden, dem sie sich anvertrauen können, der 
Trost zuspricht und zuhören kann. Insbesondere in der Nacht wiegt manche Sorge schwerer und das Alleinsein wird 
zur Einsamkeit. Auf wen aber treffen die Anrufenden in dieser Situation am anderen Ende der Leitung: Ehrenamtliche 
Mitarbeiter*innen, die ihre Aufgabe darin sehen zuzuhören und zu begleiten. Auch wenn sie speziell für die Telefon-
seelsorge ausgebildet sind, handelt es sich nicht um Fachleute. Die ehrenamtlich Mitarbeitenden üben stattdes-
sen die unterschiedlichsten Berufe aus oder sind Student*innen, Auszubildende, Rentner*innen und Vollzeit-Eltern. 
Könnten Sie sich vorstellen, auch von Ihrer Zeit etwas ehrenamtlich zur Verfügung zu stellen?

Das Ehrenamt bei der TelefonSeelsorge ist unentgeltlich.  
Und doch „lohnt“ es sich für alle, die Ihre Fähigkeiten einbringen und neue Kompetenzen erwerben möchten.  

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme

Bernadette Augustyniak & Tobias Walkling

www.telefonseelsorge-schwarzwald-bodensee.de
Mail: info@telefonseelsorge-konstanz.de
Tel: 07531 - 27778

Gartengestaltung
Naturnaher Pool- und Teichbau ohne Chemie

Gartenpflege
Baumpflege, Baumfällungen

Bewässerungstechnik

Wir führen gerne ein unverbindliches Erstgespräch in
 Ihrem Garten mit Ihnen.

Ihre Eva Eisenbarth

Dipl. Ing. (FH) Eva Eisenbarth٠Weiherstraße 20٠78465 Konstanz-Dettingen 
Tel.: 07533 949 770٠ www.gartenforum.com

Naturheilpraxis Allensbach
Praxis für ganzheitliche Gesundheit und Beauty

Klassische Homöopathie
Bioresonanz

Fasziendehnungskurse nach Liebscher u. Bracht
Energetisches Heilen

Psychotherapie (n.d. Heilpraktikergesetz)

Laserhaarentfernung
Fett-weg mit Slimyonikbehandlung

Anti-Aging mit Radiofrequenz

Michelle Pleimes 
Heilpraktikerin, Heilpraktikerin für Psychotherapie

Zum Riesenberg 2A  |  Allensbach
 0171 176 13 16  |  mail@Naturheilpraxis-pleimes.de

Stundenweise Haushaltshilfe
24h Betreuung und Pflege zu Hause

NEU
Ansprechpartner vor Ort jetzt auch in Ihrer Nähe!

BODENSEE  •  LINZGAU  •  HEGAU Markus Ziegler
Obere Bahnhofstr. 8 • 88662 Überlingen • 07551 945 25 60
kontakt@pflegehilfeplus.eu www.pflegehilfeplus.eu




